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Dokumentationsbogen individueller Nachteilsausgleich LRS Sekundarstufe 

 

Name, Vorname: _________________________________________ Geburtsdatum: ___________________ 

 

Rechtschreibschwäche: erstmalig festgestellt am: _______________ durch: __________________________ 

                                              in der Klassenstufe:  _______________      

 

Leseschwäche:             erstmalig festgestellt am:  _______________  durch: __________________________ 

           in der Klassenstufe:   _______________     

 

Standardisierte Rechtschreibdiagnostik durchgeführt?  ja O  nein  O 

Durchgeführte Rechtschreibdiagnostik:  

Rechtschreibtest durchgeführt am 
durch 

 Name, Institution / Schule 

 

Ergebnis 
 (z. B. Prozentrang) 

 

    

    

    

 

Standardisierte Lesediagnostik durchgeführt?   ja O  nein  O 

Durchgeführte Lesediagnostik:  

Lesetest durchgeführt am 
durch 

Name, Institution / Schule 

 

Ergebnis 
 (z. B. Prozentrang) 

 

    

    

    

 
 

 

Zustimmung des/der Erziehungsberechtigten zur Weitergabe des Dokumentationsbogens 

 

an ___________________________________________ : 

 

Wir stimmen zu, dass der Dokumentationsbogen unseres Kindes 

 

(Vor- und Nachname) ___________________________________________, geboren am _______________ 

 

zu Informationszwecken an o. g. Person / Institution weitergegeben wird. 
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Die individuellen Nachteilsausgleiche wurden in der Klassen-/Stufenkonferenz am  _____________________ 

festgelegt und dem Schüler/der Schülerin und den Erziehungsberechtigten am  ________________ mitgeteilt. 

Klasse 

Nachteils- 

ausgleich 

gewährt 

Nachteils-

ausgleich 

überprüft 

am 

Form des Nachteilsausgleichs 

(z. B. Zeitzugabe, Hilfsmittel, 

Rechtschreibnote,…) 

Förderung 

5 

1. HJ 
ja 0     nein 0 

   

5 

2. HJ 
ja 0     nein 0 

   

6 

1. HJ 
ja 0     nein 0 

   

6 

2. HJ 
ja 0     nein 0 

   

7 

1. HJ 
ja 0     nein 0 

   

7 

2. HJ 
ja 0     nein 0 

   

8 

1. HJ 
ja 0     nein 0 

   

8 

2. HJ 
ja 0     nein 0 

   

9 

1. HJ 
ja 0     nein 0 

   

9 

2. HJ 
ja 0     nein 0 

   

10 

1. HJ 
ja 0     nein 0 

   

10 

2. HJ 
ja 0     nein 0 

   

O Die Klassen-/Stufenkonferenz der Sekundarstufe I empfiehlt auf Basis ihrer Erfahrungen und Diagnostik 

eine Fortführung des Nachteilsausgleiches in der Sekundarstufe II (ggf. bitte ankreuzen). 

EF 

1. HJ 
ja 0     nein 0 

   

EF 

2. HJ 
ja 0     nein 0 

   

Q1 

1. HJ 
ja 0     nein 0 

   

Q1 

2. HJ 
ja 0     nein 0 

   

Q2 

1. HJ 
ja 0     nein 0 

   

Q2 

2. HJ 
ja 0     nein 0 

   

 
Die Klassen-/Stufenkonferenz versichert die Umsetzung in allen relevanten Fächern bzw. Lernbereichen. 

 

______________________________  ______________________________________________________________ 

                     (Ort, Datum)           (Unterschrift des / der Vorsitzenden der Klassenkonferenz/Stufenkonferenz) 
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Informationen zum Nachteilsausgleich LRS 

 

Ein außerschulisches Gutachten ist zu keiner Zeit notwendig. Liegt ein außerschulisches Gutachten vor, können 

die Ergebnisse mit einbezogen werden. Die Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und Rechtschreibens kön-

nen durch standardisierte Diagnostik belegt werden, aber auch dies ist nicht vorgeschrieben. In der Regel erfolgt 

die Diagnose über die Beobachtung und Reflexion der sprachlichen und rechtschriftlichen Leistungen insbe-

sondere im Deutschunterricht. 

Werden Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und Rechtschreibens festgestellt, hat die Schule die Verpflich-

tung zu fördern, entweder durch Förderkurse oder binnendifferenziert im Unterricht. 

 

Die Ergebnisse der Diagnostik, sowie die Art, der Umfang und die Dauer der Förderung und die Form des 

gegebenenfalls gewährten Nachteilsausgleiches können in den Tabellen des Formulars oben festgehalten wer-

den, die dann der Schülerakte beigelegt werden. Die Schulleitung erhält ggf. eine Kopie zur Kenntnisnahme.  

 

Über Nachteilsausgleiche entscheidet die Schulleitung auf Antrag von Eltern oder Lehrkräften nach der Bera-

tung und dem Votum der Klassen- oder Stufenkonferenz. Damit die Schulleitung einen individuellen Nachteil-

sausgleich in den Zentralen Prüfungen der Klasse 10 gewähren kann, muss dieser in der Regel bereits im 

vorausgegangenen Unterricht dokumentiert und regelmäßig fortgeschrieben worden sein (vgl. Arbeitshilfe Se-

kundarstufe I). 

 

Über einen Nachteilsausgleich in der Abiturprüfung entscheidet die obere Schulaufsicht auf Antrag der Schul-

leiterin / des Schulleiters. Hierbei wird ebenfalls die Dokumentation des bis zur Antragstellung gewährten Nach-

teilsausgleichs benötigt (vgl. Arbeitshilfe Gymnasiale Oberstufe). 

 

Nachteilsausgleiche werden nicht auf Zeugnissen oder etwaigen Leistungsnachweisen vermerkt. 

 

 

Weitere Informationen: 

 

• Informationen zum LRS-Erlass für die Primar- und Sekundarstufe (FAQ) 
 

• Arbeitshilfe: Gewährung von Nachteilsausgleichen für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen, 

Bedarf an  sonderpädagogischer Unterstützung und/oder besonderen Auffälligkeiten in der Sekundar-

stufe I – Eine Orientierungshilfe für Schulleitungen  
 

• Arbeitshilfe: Gewährung von Nachteilsausgleichen für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen, 

Bedarf an  sonderpädagogischer Unterstützung und/oder besonderen Auffälligkeiten für die Gymna-

siale Oberstufe sowie für die Abiturprüfung – Eine Orientierungshilfe für Schulleitungen 
 

• Arbeitshilfe: Gewährung von Nachteilsausgleichen für Schülerinnen und Schüler am Berufskolleg – eine 

Orientierungshilfe 

 

Diese und weitere Unterlagen finden Sie unter: 

https://www.kreis-guetersloh.de/themen/bildung/bsb/themen/lrs/ 
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